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Lehrbuch der französischen Sprache, für Schulen und zum

Sclbstgebrauch, von vr. Emil Otto, Lehrer an der hoher»

Bürgerschule zu Mannheim. Erster Theil. Französische Sprachlehre.

Heidelberg. Univcrsltätsbuchhandlung von Karl Winter.
1841. (3 Btz.)

Man hat in den neuen Lehrbüchern der französischen Sprache in
neuester Zeit die Formenlehre von der Syntax getrennt. Der Verf.
tadelt aber, daß dennoch die Methode selbst, auf das synthetische

Prinzip gegründet, hicbei keine wesentliche Aenderung erfahren habe,

indem der Formenlehre (in den Uebnngsbeispielcn zum Uebersetzcn aus
dem Deutschen ins Französische) noch immer viel Syntax beigemischt

werde. Er fordert, daß dem synthetische» Verfahren auch im
Sprachunterricht ein analytisches vorangehen müsse, und somit die Formenlehre

rein nur die verschiedenartigen Formen zur Anschauung und
zum Verständniß zu bringen habe, jedoch als Theile des Ganzen,

als welches die französische Sprache für den Lernenden existire.
Letzteres liege auch der H am il to n'schen und I a c o tot'sehen
Methode zu Grunde. Nachher erst folge die Syntax oder das synthetische
Verfahren. Ein nach dieser Ansicht ausgeführtes Lehrbuch der
französischen Sprache müsse daher enthalten: i) ein Sprach- oder
Lesebuch, welches die Sprache in ausgewählten Stücken als ein
Ganzes vorführe; 2) eine Sprachlehre, welche die Wortformen
der Sprache in ihrem logischen Zusammenhange darlege und in
ausgewählten französischen Beispielen zur Anschauung bringe; 3) eine

Anleitung zum Französischschreiben. Die beiden ersten Theile sollen
gleichzeitig, der dritte erst später in Gebrauch genommen werden.

Die vorliegende Sprachlehre zerfällt nun in drei Abschnitte:
n) Lehre von der Schrift und Aussprache, enthaltend: Aussprache der
Selbst- und Mitlauter, die Betonung, das Binden (In lisisoo),
Leseübungen (S. 1 — 17); b) Formenlehre, abhandelnd vom Dingwort,
Beiwort, Fürwort, Zeitwort, Nebeuwort, Vorwort, Bindewort,
Ansrufswort (S. 18 —147); c) Satzlehre, in drei Kapiteln: von den

Satzgliedern, den Arten des Satzes, der Wortfolge (S. 148 —ikv).
Es ist erfreulich, daß der Verf. seine französische Sprachlehre ans die
Grundlage der deutschen gestellt hat. So einfach dabei sein Plan ist,
so einfach und klar ist auch die Ausführung. Wenn er gleich das
Verb erst nach dem Ding-, Bei- und Fürworte folgen läßt; so

enthalten die Uebnngsbeispiele doch lauter Sätze, denen die deutsche
Uebersetzung unterstellt ist, jedoch so, daß Wertformen, die schon da
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gewesen sind, also den Schillern bekannt sein sollen, nicht überseht
sind. Es sind daher die Schüler anzuhalten, von Anfang an die
vorkommenden französischen Wörter mit ihrer Bedeutung zu lernen.
Diese Einrichtung ist sehr zweckmäßig. Sodann sind die Regeln sehr

einfach, knrz und bestimmt ausgedrückt und mit den nöthigen passende»

Beispielen versehen. Das Buch ist daher recht cmpfehlcns-
wcrth. —

Bezüglich des Lese- und Sprachbuches ist der Verf. von seinem

ursprünglichen Plane insofern abgewichen, als er dasselbe in zwei
Abtheilungen oder Stufengänge gespalten hat, nämlich in das Sprach-
buch für die erste Stufe des Unterrichtes im Französischen, und in
das Lcscbnch für die zweite Stufe desselben. Sie sind beide unter

folgenden Titeln erschienen:

Französisches S p r achbnch oder erster Unterricht in der
französische» Sprache von Dr. Emil Otto, Lehrer an der höheru
Bürgerschule zu Mannheim. Heidelberg. Universitätsbuchhandlung
von Karl Winter. 1842. IV u. 112 S. 8. (6 Bh.)

Dieses Sprachbuch soll den Schüler früher in die Sprache selbst

als in die Sprachlehre einführen. Es geschieht dies jedoch nicht durch

vereinzelte Sätze, wie bei Ahn, sondern durch stnngcbendc, unterhaltende

und belehrende Sprachstncke, die anfänglich nach Form und
Inhalt sehr leicht sind und dann allmählig sich steigern. Unter dem

französischen Texte stehen jedes Mal die einzelne» Wörter mit ihrer
Bedeutung, und denjenigen, die nicht in ihrer Grundform im Texte
vorkommen, ist unten anch die Letztere noch beigefügt. Dadurch lernt der

Schüler nicht nur nach und nach viele Wörter, sondern anch zugleich
manche Biegungsformen, was ihm dann bei der Grammatik später

zu gut kommt. Nach einigen Vorübungen (S. i —4) folgen die

eigentlichen Sprachstncke: Kenntnisse aus der Natur (S. s —11), die

Welt »nd der Schöpfer (S. 11 — 13), der kleine Kalender, der die

Monate charakterisirt (S. 13 — 22), Denksprüche und Grundsätze

(S. 22 —26), Fabeln und Erzählungen (S. 26 —31), Gespräche

<S. 62 — 70). Die Auswahl ist im Ganzen recht zweckmäßig. Hierauf
folgt (S. 71 — 112) die Uebersctznng sämmtlicher Sprachstückc, nicht
wörtlich, sondern gut deutsch. Der Verf. will dadurch verhüten, daß

die Schüler nicht unnütz schreiben müssen, daß sie eine gute Ucber-

setzung erhalten, weil es beim Schreiben in zahlreichen Klassen dem

Lehrer kaum möglich ist, sämmtliche Hefte so zu kontroliren, daß keine

Fehler darin bleiben. Die Schüler gewinnen dabei auch den Vor-
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theil, dass sie bald aus dem Kopfe das Französische in gutes Deutsch,
und dieses wieder in gutes Französisch übertragen können. Als
Schreibnbnng mag es dienen, daß sie den französischen Text jeder

Aufgabe in ein Reinheft eintragen, wodurch sie die französischen
Ausdrücke dem Gedächtnisse in richtiger Form leicht einprägen mögen. —
Wir kennen eine Schule, wo das Sprachbuch eingeführt ist, und die

Methode des Verf. als einfach, natürlich und zweckmäßig sich bewährt;
»m so mehr dürfen wir das Schriftchen für den Unterricht im
Französischen empfehlen. — Wir kommen nun zur dritten Schrift:

Französisches Lesebuch für untere Klassen von Dm Emil
Otto îc. Heidelberg. Univcrsitätsbuchhandluug von Karl Winter.
1842. IV U. 18k N. «0 S. 8. (54 kr.)

Dieses Lesebuch sott dem Schüler, wie Hr. O. sagt, die fremde
Sprache als ein gegebenes Ganzes in ausgewählten Sprach- nnd
Lcsestücken zur Anschauung, zum Verständniß und zur Aneignung durch

Einübung und theilweiscS Memoriren vorführen. Der Verf. hat ans
den ihm zu Gebote stehenden Lesebüchern und Chrestomathien »ach

seinem Gutdünke» das Beßte ausgewählt, die Stücke jedoch dann auch

meistens in den Autoren selbst nachgelesen und von da, je nach dem

es ihm nöthig schien, ab- und zugegeben; er hat überdies auch eine

nicht unansehnliche Zahl von Lesestückeu, die er in keinem Lesebuche

vorgefunden, ans Autoren selbst ausgewählt.
Bei der Auswahl selbst stellte er sich folgende Forderungen:

Die Stücke müssen dem Inhalte nach sittlich anregend nnd
unterhaltend, belehrend und bildend, der Form nach sprachrichtig und

sprachrein, schön und gediegen, und je nach dem Inhalte einfach oder

blühend, endlich der Bildungsstufe, dem Alter und der Geistesreifc
der Schüler angemessen sein. Das Buch ist demnach so eingerichtet,
daß es, wenn das Srachbuch z. B. an einer aarganischen Bczirks-
schnle im ersten Schuljahr gebraucht nnd ganz durchgemacht wird,
für die drei folgende» Klassen sehr gut ausreicht. — Die Stücke sind

nicht nach den Redcgattnngcn, sondern nach dem Inhalte geordnet.
Das Buch enthält nämlich: 59 Anekdoten (S. 1 — 20); 18 prosaische
und 12 gereimte Fabeln (S. 20 — 23); 19 Stücke interessanten

Inhaltes ans der Natur- und Erdbeschreibung, und zwar, wie bei
den folgenden Stücken, mit genauer Angabc der Verff. (S. 31—57);
23 Charakterschilderungen und Bruchstücke aus dct-Geschichte (S.
57 — 101); 8 Erzählungen (S. 102 —12K); 8 didaktische und orato-
rische Stücke (S. 12k —138); 17 Briefe (S. 133 — 152); K Gespräche
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und dramatische Scenen (S. 1S2-18k); endlich ein kg Seiten starkes

alphabetisches Wörterverzeichnis, welches auf dieser Stufe ganz
geeignet ist, ein Lexikon zu ersehen.

Bezüglich der Berff., ans deren Schriften Hr. O. seine Stücke

gewählthat, begegneter dem Vorwurfe, daß er die Literatur des

19ren Jahrhunderts weniger als die der früheren Zeit berücksichtigt
habe, mit dem Grnnde, das; die neueste französische Literatur hinsichtlich

der Form meist zu schwer und hinsichtlich des Inhaltes nicht
streng genug sittlich sei, und somit für die erste Unterrichtsstnfe wenig
Auswahl biete. Doch sind die Koryphäen der neuesten Literatur —
Lamartine, Chateanbriand, Michaub, Mignet, Ságur, Thierry, Mi-
chelet, Bignon, Mery zc. in der Sammlung gehörig vertreten. —
Da Hr. Otto nicht der Meinung ist, daß ein Lehrer, welcher dessen

Lesebuch gebrauche, die Stücke in der vorliegenden Reihenfolge
durchnehme; so hat er, um die Auswahl zu erleichtern, die einfacheren und
leichteren Stücke im Inhaltsverzeichnis; mit einem Sternchen bezeichnet.
Dem Texte sind allenthalben, so weit eS nöthig schien, erläuternde
Anmerkungen beigefügt. — Wir können schließlich vorliegendes Lesebuch als
eine fleißige, mit Lehrcrtakt gemachte Sammlung zweckmäßiger Mn-
sterstücke empfehlen. Druck und Papier sind gut.

Kt. St. Gallen.
Pflichten und Rechte der Lehrer des katholischen

Kantonstheils. Es wurde uns eine größere Abhandlung „über die

Pflichten und Rechte des Lehrers" eingesandt, welche von der tog-
genburgischcn Abtheilung des St. Gallischen Lchrervereins in dessen

Hauptversammlung im vorigen Jahre vorgelegt wurde. Sie bespricht

zuerst die Pflichten und Rechte des Lehrers überhaupt, und dann die

Pflichten und Rechte der katholischen Lehrer des Kantons St. Gallen
im Besonderen. Wir dürfen voraussehen, daß unsere Leser jene an
und für sich kennen; daß es ihnen aber interessant sein werde, zu

erfahren, wie sich die allgemeine Idee derselben im katholischen Theile
von St. Gallen praktisch ausgebildet habe. Wir lassen deßhalb hier
den zweiten Theil der Abhandlung folgen:

Pflichten. Vor Allem hat derjenige, der sich dem

Lehrerberufe widmen will, die Pflicht, sich gehörig dazu vorzubereiten und

von kompetenter Stelle sich hierüber ein Zeugniß (Patent) zu
verschaffen, welches zugleich die Dauer seiner Anstellung bestimmt. Auch
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